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Auswahlkriterien zur Vermarktung von Eigenheimstandorten nach 
sozialen und ökologischen Gesichtspunkten  
 

Voraussetzungen  
Bewerben kann sich jede volljährige Person. Grundvoraussetzung ist die Verpflichtung, den 
gutachterlich ermittelten Verkehrswert für das beworbene Grundstück zu zahlen. 
Ausreichende Eigenkapitalreserven oder eine Finanzierungserklärung der Bank sind 
nachzuweisen. Weiterhin ist ein Bebauungs- und Wohnkonzept einzureichen. 

Die Stadt Leipzig beabsichtigt bei der Vermarktung der Grundstücke soziale und ökologische 
Aspekte bevorzugt zu berücksichtigen. Diese spiegeln sich in den nachfolgend definierten 
Kriterien wider, die zur Bewertung der Konzeptqualität genutzt werden.  

Nach dem Ende des Bewerbungszeitraumes werden die auf den Kriterien basierenden 
Bebauungs- und Wohnkonzepte durch die Stadtverwaltung ausgewertet. Bei Punktgleichheit 
und Interesse am selben Grundstück erfolgt die Auswahl durch Verlosung unter Aufsicht 
einer Jury. Bei der Bewerbung auf mehrere Grundstücke und einer ggf. mehrfachen 
Erstplatzierung entscheidet die vorab von der Bewerberin bzw. dem Bewerber festgelegte 
Priorität. Sollten Sie bei mehr als einem Grundstück die höchste Punktzahl erreichen, jedoch 
keine unterscheidbaren Prioritäten angegeben haben, entscheidet auch in diesem Fall das 
Los. 

 

 Verpflichtung zur klimagerechten Dachnutzung 
Die Auswahl erfolgt unter der Bedingung, dass mindestens 50 % der geeigneten 
Dachflächen (einschließlich massiv gebauter Garagen) für Solarenergie (Photovoltaik 
und/oder Solarthermie) und/oder Dachbegrünung genutzt werden, sofern keine 
planungsrechtlichen, bauordnungsrechtlichen oder sonstigen rechtlichen Gründe 
entgegenstehen.  Als geeignete Dachfläche wird die Gesamtfläche abzüglich der Flächen für 
Dachgauben, Schornsteine u. ä. sowie Dachflächen in nördlicher Richtung und unter 
Verschattungseinflüssen in der Umgebung betrachtet.    

Nachweis: Kontrolle durch Stadtverwaltung 
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1 Soziale Kriterien 
 

1.1  Anzahl Kinder 

Für jedes zum Zeitpunkt der Auswahl im Haushalt lebende Kind gemäß § 32 
Einkommenssteuergesetz werden abhängig vom Lebensalter Punkte vergeben:  

25 Punkte pro Kind abzüglich eines Punktes pro vollendetem Lebensjahr. Als 
Stichtag gilt der letzte Tag des Bewerbungszeitraumes. 

Auch ein ungeborenes Kind wird angerechnet, sofern die Mutter sich zum Zeitpunkt 
der Einreichung mindestens in der 12. Schwangerschaftswoche befindet.  

Nachweis: Erweiterte Meldebescheinigung 
Mutterpass oder Geburtsurkunde 

 

1.2  Menschen mit Behinderungen 

Für jede im Haushalt lebende Person werden abhängig von ihrem Grad der 
Behinderung Punkte vergeben: 

Grad der Behinderung     Punkte 

20 

30 

40 

50 

4 

8 

12 

20 

60 24 

70 28 

80 32 

90 36 

100 40 

 

Es werden weitere 10 Punkte vergeben, wenn mindestens eines der folgenden 
Merkzeichen auf die Person zutrifft: 

außergewöhnlich gehbehindert, blind, gehörlos, taubblind, hilfebedürftig. 

Handelt es sich bei den behinderten Personen um Kinder im Sinne von 1.1, so 
werden die Punkte zusätzlich vergeben. 

Nachweis: Erweiterte Meldebescheinigung, Behindertenausweis 
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1.3 Mehrgenerationenhaushalt 

Falls mindestens drei Generationen derselben Familie in das geplante Haus 
einziehen, werden 15 Punkte vergeben. 

Nachweis: Erweiterte Meldebescheinigung 

 

1.4  Ehrenamt 

Für die ganzjährige Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit werden abhängig von 
der Dauer der Tätigkeit Punkte vergeben: 

Ein Punkt pro vollendetem Jahr der Tätigkeitsausübung. 

Pro Bewerbung können mehrere Ehrenämter berücksichtigt werden. In Summe 
beträgt die Maximalpunktzahl 10 Punkte.  

Beispiele für Ehrenämter in diesem Sinne sind: 

• Vereinsvorstände 
• Schatzmeister 
• Übungsleiter 

 

• Freiwillige Feuerwehr 
• Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. 
• Technisches Hilfswerk 

Nachweis: Tätigkeitsbescheinigung  
 

1.5  Immobilieneigentum 

Verfügt kein Mitglied des Bewerbungshaushaltes bisher über Eigentum, das sich zu 
dauerhaften Wohnzwecken eignet, werden 40 Punkte vergeben. 

Nachweis: Selbstverpflichtung 
 

1.6 Bisheriges Nutzungsverhältnis 

Für einen innerhalb der letzten 2 Jahre vor der Veröffentlichung bestehenden Miet- 
oder Pachtvertrag an dem angebotenen Grundstück zwischen der Stadt Leipzig und 
dem Bewerber oder der Bewerberin werden 20 Punkte vergeben. 
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2 Ökologische Kriterien 
 

2.1 Gebäudeenergieeffizienz 

- bei bereits bebauten Grundstücken findet dieses Kriterium keine Anwendung - 

Abhängig von der Energieeffizienzklasse des auf dem Grundstück geplanten 
Gebäudes werden Punkte vergeben: 

Energetischer Baustandard     Punkte 

KfW-Effizienzhaus 40 NH 60 

KfW-Effizienzhaus 40 EE 

KfW-Effizienzhaus 40 plus 

KfW-Effizienzhaus 40 

Gebäudeenergiegesetz / Energieeinsparverordnung 

50 

40 

35 

0 

Nachweis: Selbstverpflichtung 

und 

Nachweis durch ein Dokument der folgenden Auflistung: 

• Bestätigung der Hausbaufirma 
• Bestätigung des Architekten 
• Zertifikat entsprechend der KfW-Richtlinien 

 

2.2 Dachbegrünung 

- bei bereits bebauten Grundstücken findet dieses Kriterium keine Anwendung - 

 
Für eine Kombination aus solarenergetische Anlagen mit Dachbegrünung auf 
mindestens 50 % der geeigneten Dachflächen werden 10 Punkte vergeben. Als 
geeignete Dachfläche wird die Summe aller Flächen mit einer Dachneigung unter 15° 
betrachtet.  
 
Die Kombination führt zu einem Synergieeffekt der Leistungssteigerung der 
Solaranlagen durch die Kühlwirkung der Dachbegrünung.  

Nachweis: Selbstverpflichtung, Baugenehmigung 
 

2.3  Nachhaltige Baustoffe 

Werden beim Bau oder der Sanierung des Gebäudes ausschließlich Dämmstoffe aus 
nachwachsenden Rohstoffen eingesetzt (außer bei erdberührten Bauteilen), werden 
5 Punkte vergeben. 

Nachweis: Selbstverpflichtung, Baugenehmigung 
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2.4  Energie-/Wärmeversorgung 

 - bei bereits bebauten Grundstücken findet dieses Kriterium keine Anwendung -  
 

Wird zur Wärmeversorgung des Gebäudes auf den Einsatz fester Brennstoffe vor Ort 
verzichtet, werden 10 Punkte vergeben. Das betrifft auch Feuerungsanlagen für den 
gelegentlichen Betrieb („Wohlfühlkamine“).  

 
Nachweis: Selbstverpflichtung 
 
 

2.5  Regenwassermanagement 

Bei Minimierung der Versiegelungsfläche für Stellplätze (einschließlich Garagen), 
Wege und Aufenthaltsflächen (z. B. Terrassen) werden 10 Punkte vergeben. Welcher 
Anteil des Grundstücks versiegelt werden darf, hängt von der Größe des zu 
bebauenden Grundstücks ab: 

Größe des Grundstücks    maximal zu versiegelnder Anteil 

kleiner als  700 m²     40 % 

mindestens  700 m²  und kleiner als 900 m² 35 % 

mindestens  900 m²     30 % 

 Nachweis: Selbstverpflichtung, Baugenehmigung 

Die versiegelte Fläche ist die Berechnungsgrundlage für das Entgelt zur Einleitung 
von Regenwasser. Je weniger Fläche versiegelt wird, desto weniger Kosten kommen 
auf Sie zu. 

 

2.6 Arbeitsort 

Bei Ausübung einer beruflichen Tätigkeit im Leipziger Stadtgebiet werden 10 Punkte 
vergeben. Dies gilt auch bei Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit in der Zukunft, 
sofern eine schriftliche Bestätigung vorliegt. 

Pro Bewerbung wird das Kriterium für höchstens zwei Mitglieder des Haushaltes 
angerechnet. 

Nachweis: (vorläufiger) Arbeitsvertrag 

oder 

Nachweis der Selbstständigkeit durch ein Dokument der 
folgenden Auflistung: 

• Gewerbeanmeldung / -erlaubnis 
• Handelsregisterauszug 
• Bestätigung der Berufskammer 
• Zulassung 
• Gesellschaftsvertrag 
• Kauf-, Miet- oder Pachtvertrag des Gewerbebetriebes 
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• Konzession 
• Vertrag über freie Mitarbeit 
• Bescheid des Finanzamtes über die Steuervorauszahlung 
• Bestätigungsschreiben der Künstlersozialkasse 


